
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einladung 
 

zur Jahreshauptversammlung 2012  
am Freitag den 10.02.2012 Beginn 19.30 Uhr 

 
in Etterschlag Gasthaus „Alter Wirt“ 

 
Tagesordnung:                                                                Datum: 09.01.2012 

 

1. Begrüßung 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Begrüßung der Ehrengäste, soweit anwesend 

4. Genehmigung des Protokolls 2011 

5. Bericht des Kreisobmanns 

6. Bericht der Fachwarte (Damenwartin, Weitschießwart, Jugendwart, Internetbetreuer) 

7. Bericht des Kreisschiedsrichterobmanns 

8. Bericht des Kreissportgerichtsvorsitzenden 

9. Bericht des Schatzmeister und der Kassenrevisoren 

10. Entlastung der Vorstandschaft und der Revisoren 

11. Gründungsakt Kreis 400 Ammersee e.V. (siehe Einladung und Tagesordnung anbei) 

12. Vergabe der Siegerurkunden und Siegernadeln vom Zielschiessen   

13. Klasseneinteilung und Modusänderung Sommersaison  2012 

14. Vorläufiges Startrecht  Wintersaison  2012/13 

15. Anträge – Es werden nur Anträge behandelt, die schriftlich bis spätestens 

 01.02.2012 beim Kreisobmann eingehen. 

16. Punkt Verschiedenes 
 
 
 

Wegen der Gründung des Kreis 400 Ammersee e.V. sind auch 
alle komplett inaktiven Vereine zur Teilnahme verpflichtet. 

 
 
Mit sportlichen Grüßen      

Florian Schleifer 

(Kreisobmann) 
 
Beachten Sie bitte die Rückseite dieser Einladung mit Erläuterungen. 

Kreisobmann Florian Schleifer 
Eichenstr. 12, 82131 Unterbrunn 

Tel.: 089/89357960, Fax: 089/89398879 

Mobil: 0160/8016887 

Email: kom1@kreis-400-ammersee.de 

Homepage: www.kreis-400-ammersee.de 

 



 
Erläuterungen zur diesjährigen Kreisversammlung und den übersendeten Unterlagen: 
 

1. Gründung Kreis 400 Ammersee e.V. 
 

Auf der diesjährigen Versammlung müssen wir den Kreis 400 Ammersee e.V. gründen. Da-
zu zwingen uns Haftungsgründe und weitere rechtliche Vorgaben. Neben der „normalen“ 
Einladung erhalten Sie zusätzlich eine Einladung zur Vereinsgründung. Dies ist formal not-
wendig. Der Punkt 11 dieser Einladung gliedert sich also anhand der zweiten Einladung auf. 
 
2. Satzung und Ordnungen: 
 
Anbei erhalten Sie die neue Satzung des Kreis 400 e.V.. Unsere bisherige Geschäftsord-
nung wird damit ungültig. Wir haben aus einigen Bestimmungen der Geschäftsordnung eine 
neue Spielordnung entwickelt, die ebenso anbei liegt. Ferner haben wir die vorhandene Eh-
renordnung überarbeitet.  
 
Bitte lesen Sie sich die Satzung und die beiden Ordnungen aufmerksam durch. Wir werden 
an der Kreisversammlung über all das abstimmen. Wenn Fragen im Vorfeld auftauchen, so 
bitte ich um Rückmeldung. Damit verringern wir den Diskussionsbedarf an der Kreisver-
sammlung. 
 
3. Beitrittserklärung zum Kreis 400 Ammersee e.V. 
 
Anbei finden Sie auch eine Beitrittserklärung zum neuen Kreis 400 Ammersee e.V.. Bitte 
bringen Sie diese unbedingt ausgefüllt zur Kreisversammlung mit. Nur die beigetre-
tenen Vereine haben im Anschluss an die Gründung auch Stimmrecht. 
 
Folgende Unterschriften sind zu leisten: 
 

- Bei selbständigen Eisstockvereinen e.V. der Vorstand gem. § 26 BGB. 
 

- Bei Eisstockabteilungen der Vorstand des Hauptvereins gem. § 26 BGB. 
 

- Sollte es einen „nicht eingetragener Verein“ geben, dann der gewählte Vorstand.  
 
Auf der Beitrittserklärung ist auch die Gemeinnützigkeit zu bestätigen und die Beitrittserklä-
rung ist unbedingt zu stempeln und zu unterschreiben. 
 
4. Gründungsmitglieder des Kreis 400 Ammersee e.V. 

 
Wir benötigen 7 Gründungsmitglieder (Vereine e.V.) des Kreis 400 Ammersee e.V. Als 
Gründungsmitglieder können nur selbstständige Eisstock-Vereine (keine Abteilungen) fun-
gieren. Ich bitte alle selbstständigen Eisstock-Vereine um Entsendung des aktuell gewähl-
ten ersten Vorstands zur Kreisversammlung, da dort die Gründung unterschrieben werden 
muss.  
Laut aktueller Liste sind die folgenden Vereine selbstständig: ESV Herrsching, ESV ´96 
Starnberg, ESV Wörthsee, EC Gauting 05, SSC Fürstenfeldbruck, EC Höhenrain, EC Breit-
brunn, SSV Pöcking, ESC Neufahrn, SSV Tutzing, ESV Buchendorf, EV Buch, EC Germe-
ring 
 
5. Fragen 

 
Für Fragen im Vorfeld steht der Kreisobmann gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie ihre 
Fragen an die auf der Internetseite genannte Adresse.  

 
 


